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Wenn man aber so weit geht und zweckgebundene
Fonds, Legate, die mit einer Nutzniessung belastet
sind, Investierungen im Blutspendelaboratorium,
den Gegenwert von Kurs-, Verbands- und
Bettenmaterial, jenes der Rotkreuzkolonnen oder gar die
seinerzeit von Amerikanern geschenkte Liegenschaft
oder angekaufte Materialbaracken kapitalisiert und
voll zu den Vermögenswerten zählt, dann wird der
«Beobachter» gar nicht so weit daneben getroffen
halten! Dass alter eine solche Vermögensrechnung
irreführend wäre und mit Treu und Glauben nichts
mehr zu tun hat, liegt auf der Hand.

Berichterstattungen dieser Art sind für die
Sammeltätigkeit nachteilig und erschweren die Erfüllung

der Aufgaben des Roten Kreuzes. Das
Zentralkomitee hat in Anbetracht der Häufigkeit und
schädlichen Auswirkung solcher Aeusserungen und
der grundsätzlichen Bedeutung gerade des Problems
der Kapitalbildung beschlossen, anlässlich der
nächsten Delegiertenversammlung am 3. und 4. Juni
in Siders zu diesen Fragen zuhanden der Sektionen
und der Presse Stellung zu beziehen.

/. Ineichen,

Quästor des Schweizerischen Roten Kreuzes.

DER ROTKREUZ-KALENDER
EINE PRIVATE GESCHÄFTSMACHE?

In Nr. 5 des «Beobachters» vom 15. März 1950
beschwert sich ein Einsender, dass in dem für den

Rotkreuz-Kalender zu entrichtenden Preis von
Fr. 1.75 ein Betrag «Wareimmsatzsteuer» inbegriffen

sei, dass sich also der Fiskus nicht scheue, aus
dem Roten Kreuz, «das doch schliesslich ideale und
keine gewerblichen Zwecke verfolgt, auch noch eine
Warenumsatzsteuer herauszupressen.»

Dieser Einsendung fügt der «Beobachter»
folgende redaktionelle Anmerkung bei: «Der
Briefschreiber, dessen Entrüstung im Grunde berechtigt
ist, weiss — offenbar mit einem grossen Teil der
Bevölkerung — nicht, dass der Rotkreuz-Kalender,
wie ähnliche Kalender, z. B. Blindenkalender usw.,
private Geschäfte sind, von deren Ertrag die
Institution, die den Namen gibt, die feste, aber meistens
lächerlich geringe Beteiligung von einigen Rappen
für jedes verkaufte Exemplar erhält. Das ist stos-

send, und es wäre darüber einmal einiges zu reden.
Der Käufer gibt in den meisten Fällen den Betrag
in der Meinung, das Geld komme z. B. dem Roten
Kreuz zu. Das ist nicht der Fall, und darin liegt
eine Täuschung.»

Das Schweizerische Rote Kreuz kann dazu
folgendes erklären: Gemäss unserem Vertrag mit der

Hallwag AG in Bern ist diese verpflichtet, dem
Schweizerischen Roten Kreuz für jeden verkauften
Kalender der deutschen Ausgabe 52 Rappen, der
französischen Ausgabe 47 Rappen und der
italienischen Ausgabe 30 Rappen abzuliefern, wobei
die Hallwag AG die gesamten Herstellungs- und
Vertriebskosten und das Risiko zu tragen hat. Die
Abgaben der Hallwag AG bringen dem Schweizerischen

Roten Kreuz pro Jahr über Fr. 80 000.—
ein.

Wie eine zweimalige genaue Leberprüfung
durch die Preiskontrollstelle ergehen hat, kommt
der Gewinn, den der Kalender abwirft, zum aller-

grössten Teil dem Roten Kreuz zugute. Wer den
Rotkreuz-Kalender abnimmt, unterstützt somit
nicht ein privates Geschäft, sondern das Rote Kreuz
in dem Masse, als dies überhaupt durch eine solche
Aktion möglich ist. Wir weisen deshalb die Bemerkung

des «Beobachters», im Rotkreuz-Kalender-Verkauf

liege eine Täuschung der Bevölkerung, mit
aller Entschiedenheit zurück.

Dr. Hans Hang.

Die ordentliche Delegiertenversammlung

des Schweizerischen Roten Kreuzes wird am 3. und 4. Juni 1950

in Siders, Wallis, stattfinden.
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